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Rechtsanwalt
Dr. Alexander Wronna
von KNH Rechtsanwälte

Quelle: KNH

Baurecht. Indem ein Auftraggeber
Genehmigungspläne widerspruchslos
entgegennimmt und einreicht, gilt die
Leistung des Planers als abgenommen. Das
Honorar wird fällig, auch wenn sich die
Planung später als fehlerhaft erweist.

OLG München, Beschluss vom 21. August 2017
Az. 28 U 849/17 Bau

DerBeklagte in diesemRechtsstreit beauf-
tragte ein Bauunternehmen zunächst
damit, Planungsleistungen zu erbringen.
Die Firma erstellte Genehmigungsunter-
lagen, und der Auftraggeber reichte diese
bei derBauaufsicht ein. AufGrundlageder
Planungsleistungen wurde die Baugeneh-
migung erteilt. Da das Unternehmen im
Nachgang nicht mit Bauleistungen beauf-
tragt wurde, stellte es eine Schlussrech-

nung. Der Auftraggeber verweigerte die
Zahlung, weil die Planung mangelhaft
war. Während der Rohbauarbeiten zeigte
sich nämlich, dass die Durchgangshöhe
im Bereich des Eingangs bzw. der Garage
nur 1,2mbzw. 1,5mbetug. Das Bauunter-
nehmen klagte sein Honorar ein und
bekam vom Landgericht Recht. Beweise
hat das Gericht dazu nicht erhoben.
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DER FALL

Das OLGMünchen als zweite Instanz hält
das Urteil für richtig. Weil der Bauherr die
Planung des Architekten zur Genehmi-
gung eingereicht hat, gelten die erbrach-
ten Planungsleistungen als abgenommen.
Es war Aufgabe des Bauherrn, darzulegen
und zu beweisen, dass die Planung wert-
los und der Honoraranspruch unberech-
tigt war. Seiner Behauptung, die Durch-

gangshöhe im Bereich des überdachten
Eingangs bzw. der Garage sei viel zu nied-
rig und stelle daher einen Mangel dar,
brauchte dasGericht imWege der Beweis-
erhebung nicht nachgehen. Denn der
Bauherr hat nicht dargelegt, welcher
Schaden ihm aufgrund des behaupteten
Planungsmangels entstanden ist.
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DIE FOLGEN

Umfasst ein Auftrag nur die Leistungen
der Phasen 1 bis 4, gelten diese Leistungen
mit der Einreichung der Bauantragsunter-
lagen in der Regel als stillschweigend ab-
genommen. Indem der Auftraggeber die
Unterlagen einreicht, billigt er die Pla-
nung und zeigt, dass er sie als im Wesent-
lichen vertragsgerecht ansieht. Das gilt
auch bei einem Stufenvertrag, wenn es
nicht zum Abruf weiterer Stufen kommt.
Macht der Bauherr später geltend, dass
der Architekt eine vertraglich geschuldete
Leistung nicht erfüllt hat, dann entfällt der
Honoraranspruch ganz oder teilweise –
aber nur in Fällen, in denen der Verlust

oder die Minderung der Honorarforde-
rung als Rechtsfolge vorgesehen ist
(BGH, Az. VII ZR 259/02). Das setzt
voraus, dass der Auftraggeber erfolglos
eine Frist zur Nachbesserung gesetzt hat
oder eine derartige Fristsetzung nicht
nötig ist. Letzteres ist bei Schadenersatz-
ansprüchen der Fall, die sich im Bauwerk
manifestieren. Dafür muss der Bauherr
dann aber den Schaden auch der Höhe
nach darlegen und beziffern. Das hat der
Bauherr in diesem Fall versäumt. Ist die
Abnahme erfolgt, reicht es nicht, im
Nachhinein nur auf Planungsfehler hin-
zuweisen. Anja Hall
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WAS IST ZU TUN?

Bauherr darf Planungsfehler nicht
stillschweigend hinnehmen

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel

Öffentliches Recht. Eine
Baugenehmigung wird nicht
automatisch unwirksam,
nur weil die darin
genehmigte Nutzung
aufgegeben wird.

OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 8. November
2018, Az. 2 B 4.17

Die Eigentümerin eines Grundstücks, auf
dem früher eine Autolackiererei betrieben
wurde, klagte gegen eine Nutzungsunter-
sagung. 2004 hatte sie eine Baugenehmi-
gung für „Verwaltung und Lager“ bekom-
men und das Grundstück seitdem unter
anderem zur Lagerung von Baugeräten
und Baumaterialien genutzt. Zwischen
2008 und 2012 hat die Eigentümerin ihr
Grundstück an einenAutohandel überlas-
sen. Eine Baugenehmigung für diese Nut-

zung wurde ihr nicht erteilt, obwohl sie
entsprechende Anträge gestellt hat. Ab
2013hat sie die frühere Lagernutzungwie-
der aufgenommen. Die Gemeinde hat
diese Nutzung verboten – wegen fehlen-
der Baugenehmigung. Die Eigentümerin
ging daraufhin gegen diese Nutzungsun-
tersagung vor.DasVerwaltungsgericht hat
die Klage in erster Instanz zurückgewie-
sen. Die Berufung war hingegen erfolg-
reich.
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DER FALL

Die erneute Nutzung als Lager ist von der
Baugenehmigung aus dem Jahr 2004
gedeckt, entschied das Oberverwaltungs-
gericht. Die alte Genehmigung ist nicht
unwirksam geworden, weil die Gemeinde
sie nicht ausdrücklich aufgehoben hat.
Die Baugenehmigung hat sich auch nicht
auf andere Weise erledigt, denn nur weil
das Grundstück zwischenzeitlich anders
genutzt wurde, wurde damit nicht auf die
Baugenehmigung verzichtet. Das Grund-

stück wurde auch nicht derart baulich
verändert, dass Baumaßnahmen nötig
wären, um zur alten Nutzung zurückzu-
kehren. Dass die Eigentümerin einem
Dritten das Grundstücks für eine Nutzung
überlassen hat, die von der Baugenehmi-
gung nicht gedeckt ist, und die Genehmi-
gung der neuen Nutzung beantragte, lässt
sich nicht als Verzicht auf die Baugeneh-
migung auslegen. Das Grundstück kann
weiterhin als Lager genutzt werden.
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DIE FOLGEN

Bei vielen Bauprojekten stellt sich die
Frage, ob eine alte Baugenehmigung für
eine aufgegebene Nutzung erloschen ist
oder weiterhin als Grundlage für eine
neue Nutzung dienen kann. Eine Nutzung
genehmigungsfrei wieder aufzunehmen,
ist häufig dann rechtlich vorteilhaft, wenn
die bauordnungsrechtlichen Anforderun-
gen in der Zwischenzeit verschärft oder
das Bauplanungsrecht verändert wurden.
Die Entscheidung des Oberverwaltungs-
gerichts zeigt, dass es sich lohnen kann,

genau zu prüfen, ob eine alte Baugeneh-
migung noch wirksam ist. Denn die Hür-
den für das stillschweigende Erlöschen
einer wirksamen Baugenehmigung sind
hoch und das Ergebnis der Prüfung hängt
von den konkreten Umständen des Ein-
zelfalls ab. Im Ergebnis ist es durchaus
zulässig, dass eine frühere Nutzung auch
nach einer mehrjährigen Unterbrechung
wiederaufgenommen wird. Anja Hall
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WAS IST ZU TUN?

Eine alte Baugenehmigung
erlischt nicht automatisch

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH

Maklerrecht. Ein Makler
verliert seinen Provisionsanspruch
nicht, wenn er einen Fehler im
Exposé rechtzeitig vor der
Beurkundung des Kaufvertrags
richtigstellt.

LG Bonn, Urteil vom 23. Februar 2018,
Az. 1 O 315/17

Ein Immobilienmakler übersandte Kauf-
interessenten ein Exposé, das auch einen
Hinweis auf die Maklerprovision enthielt.
Die Wohnfläche der Immobilie war mit
„ca. 130 m2“ angegeben. Es kam zu zwei
Besichtigungsterminen, und zum zweiten
Termin brachten die Interessenten einen
Sachverständigen mit. Im Nachgang dazu
übersandte der Makler ihnen eine Wohn-
flächenberechnung, die eine Fläche von
117 m2 auswies. Gut zwei Wochen nach
der letzten Besichtigung schlossen die
Interessenten mit dem Eigentümer der

Immobilie den notariellen Kaufvertrag ab.
Hierin wurde ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass die Wohnfläche „entgegen
der gemachten Angabe von ca. 130 m2

in der Wohnflächenberechnung mit ca.
117 m2 angegeben“ ist. Der Makler stellte
nach Abschluss des Kaufs die vereinbarte
Provision in Rechnung. Die Käufer ver-
weigerten die Zahlung. Ihrer Ansicht nach
hat der Makler wegen der falschen Flä-
chenangaben im Exposé seinen Provi-
sionsanspruch verloren.
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DER FALL

Der Makler klagte seine Provision ein und
hatte damit Erfolg. Der Lohnanspruch ist
nur dann verwirkt, wenn dem Makler
objektiv eine schwerwiegende Treue-
pflichtverletzung vorzuwerfen ist oder
wenn er vorsätzlich oder sehr leichtfertig
den Interessen seines Auftraggebers in so
schwerwiegender Weise zuwider handelt,
dass er seines Lohnes unwürdig erscheint.
Diese Voraussetzungen waren hier aber
nicht gegeben. Mit der fehlerhaften An-
gabe der Grundfläche im Exposé verletzt

der Makler seine Pflichten nicht. Denn für
die Käufer war die Abweichung zur tat-
sächlichen Fläche zumindest erkennbar,
nachdem der Makler ihnen am Tag nach
der zweiten Besichtigung eine E-Mail mit
der Wohnflächenberechnung sendete.
Zudem enthält der notarielle Kaufvertrag
die Bestätigung, dass den Käufern diese
Abweichung vor Vertragsschluss – und
damit rechtzeitig – bekannt gewesen ist.
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DIE FOLGEN

Exposés sollten stets mit großer Sorgfalt
angefertigt werden. Übernimmt der Mak-
ler dabei ungeprüft Angaben vom Eigen-
tümer, zum Beispiel zur Größe der Wohn-
fläche, sollte er hierauf hinweisen. Fällt
ihm noch vor der Beurkundung ein Fehler
im Exposé auf, ist dieser unverzüglich
richtigzustellen. Dabei ist es wichtig, dass
diese Richtigstellung dem Auftraggeber

nachweisbar zukommt. Eine solche Feh-
lerkorrektur sollte daher nicht nur münd-
lich, sondern unbedingt auch schriftlich
erfolgen und zum Beispiel per Fax mit
Sendebestätigung zugestellt werden.
Zusätzlich sollte im notariellen Kauf-
vertrag ein deutlicher Hinweis auf die
erfolgte Richtigstellung aufgenommen
werden. Anja Hall
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WAS IST ZU TUN?

Ein Fehler im Exposé muss
rechtzeitig korrigiert werden

Rechtsanwalt
Behnam Yazdani
von White & Case

Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Gibt ein fachkundiger
Verkäufer an, das Kaufobjekt fachgerecht
errichtet zu haben, täuscht er den Käufer
nicht arglistig, wenn er bei der
Bauausführung unbewusst von
einschlägigen DIN-Normen abgewichen ist.

BGH, Urteil vom 14. Juni 2019,
Az. V ZR 73/18

Der Erwerber einesGrundstücks verklagte
den Verkäufer. Er hatte das Grundstück,
auf dem sich ein vom Verkäufer selbst
gebautes und bewohntesHausmit Garage
befindet, im Jahr 2010 gekauft. Der Ver-
käufer ist gelernter Maurermeister und
Bauunternehmer. Der Käufer wusste auf-
grund einer Besichtigung, dass sich auf
der Rückseite der Garage ein Wasserfleck
befand, dennoch wurde im notariellen

Kaufvertrag der Ausschluss der Sachmän-
gelhaftung vereinbart. Im Jahr 2014 stellte
der Käufer fest, dass die Drainage zum
Zeitpunkt der Errichtungnicht dengelten-
den DIN-Vorschriften und anerkannten
Regeln der Technik entsprochen hat, und
forderte Schadenersatz vom Verkäufer.
Dieser lehnte das ab und verwies auf den
vereinbarten Sachmängelausschluss.
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DER FALL

Der Käufer unterlag in erster Instanz,
während ihm das Oberlandesgericht in
der Berufung stattgab. Der BGH hob nun
das Berufungsurteil auf und gab dem Ver-
käufer vorläufig Recht. DasOberlandesge-
richt muss den Sachverhalt jedoch in
einem weiteren Berufungsprozess erneut
feststellen. Auch wenn ein Sachmange-
lausschluss vereinbart wurde, schützt das
den Verkäufer nicht vor möglichen An-
sprüchen des Käufers, wenn er einen

Mangel arglistig verschwiegen hat. Der
BGH entschied, dass der Verkäufer dies
nach dem bisher festgestellten Sachver-
halt hier aber nicht getan hat. Er hat zwar
Fragen zumWasserfleck falsch beantwor-
tet, handelte dabei aber nicht vorsätzlich.
Stattdessen hat der Verkäufer gutgläubig
falsche Angaben gemacht, weil er nicht
wusste, dass die Drainage nicht den aner-
kannten Regeln der Technik entsprach.
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DIE FOLGEN

In Grundstückskaufverträgen wird die
SachmängelhaftungdesVerkäufers häufig
ausgeschlossen. Der Käufer kann sich
dann nur an den Verkäufer halten, wenn
dieser ihn über Tatsachen oder die Man-
gelfreiheit arglistig getäuscht hat. Die
Schwelle für eine arglistige Täuschung
liegt dabei hoch, und im Streitfall muss
der Käufer beweisen, dass sie vorliegt.
Daher sollten Käufer tätig werden, wenn
vor dem Kauf ein möglicher Mangel zu
erkennen ist: Ein vollständiger Sachmän-
gelausschluss ist zu vermeiden. Idealer-

weise sollten der Mangel und dessen
Beseitigung vorab sorgfältig untersucht
werden. Die Kosten für dieMängelbeseiti-
gung könnten dann im Kaufpreis berück-
sichtigt oder der Verkäufer könnte ver-
pflichtet werden, denMangel zu beheben.
Alternativ könnte ein Käufer verlangen,
dass der Verkäufer die Beschaffenheit des
Kaufgegenstands garantiert – zumindest
im Hinblick auf einzelne Umstände. So
kann er im Fall, dass sich diese Zusiche-
rung als unrichtig herausstellt, einen
Sachmangel geltend machen. Anja Hall

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WAS IST ZU TUN?

Unbewusstes Abweichen von
DIN-Normen ist keine Arglist

„Wer schreibt, der bleibt!“, sagt der Volks-
mund. Diese Redewendung ist nicht nur
eine Lobeshymne auf die gute alte Brief-
freundschaft, sondern bezeichnet auch
anschaulich die tägliche Arbeit von Be-
hörden und Notaren, wenn es um die
Erstellung öffentlicher Urkunden geht.
Denn was geschrieben steht, bleibt auch
noch nach Jahren unverändert erhalten –
und ist damit bindend.

Öffentliche Urkunden sind Urkunden,
die von einer öffentlichen Behörde, etwa
einer Gemeinde, oder von einermit öffent-
lichem Glauben versehenen Person, also
zum Beispiel einem Notar oder Gerichts-
vollzieher, innerhalb des ihr zugewiese-
nen Geschäftskreises in der vorgeschriebe-
nen Form ausgestellt wurden.

Die wichtigste Funktion dieser öffent-
lichen Urkunden liegt in ihrer Beweis-
kraft: Sie begründen den vollen Beweis für
den beurkundeten Vorgang oder über die
in der Urkunde bezeugten Tatsachen –
das kann die Gründung einer GmbH sein
oder etwa eine Eheschließung.

Im Gegensatz zu den öffentlichen
Urkunden kommt Privaturkunden keine
Beweiskraft zu. Selbst dann, wenn die
Unterschriften auf der Urkunde öffentlich
beglaubigt wurden, werden diese Doku-
mente damit nicht zu öffentlichen Ur-
kunden. Mit dem öffentlichem Glauben
wird nämlich nur die Echtheit der Unter-
schrift bezeugt, nicht aber der Inhalt des
Dokuments.

Beurkundet ein Notar einen Immo-
bilienkaufvertrag, sind die darin getroffe-
nen Feststellungen über die Beteiligten,
Ort und Zeit der Erstellung und der
gesamte Inhalt der Erklärungen für die
Gerichte bindend. Sie können davon aus-
gehen, dass die Urkunde vollständig und
richtig ist. Das Gericht ist lediglich dann
nicht mehr an die Beweiskraft der Ur-
kunde gebunden, wenn der volle Gegen-
beweis erbracht wird.

Aufgrund dieser Beweisfunktion
schreibt das Gesetz bei wichtigen Rechts-
geschäften wie dem Kauf einer Immobilie
eine besondere Form vor, nämlich die
notarielle Beurkundung.

Bei einer notariellen Beurkundung
wird zunächst der Urkundstext verlesen,
den der Notar auf Basis der Angaben der
Beteiligten rechtssicher formuliert hat.
Dann erläutert der Notar den Inhalt und
die rechtliche Tragweite des Rechtsge-
schäfts. Anschließend wird die Nieder-
schrift von den Beteiligten genehmigt,
unterschrieben und mit dem notariellen
Siegel versehen.

Besteht die Urkunde aus mehreren
Blättern, werden diese mit Schnur und
Siegel verbunden. So soll ausgeschlossen
werden, dass die Urkunde später verän-
dert wird.

Die Urschrift der notariellen Urkunde
bleibt grundsätzlich beim Notar oder
wird wie bei Testamenten in die amtliche
Verwahrung des Nachlassgerichts abge-
liefert. Im Rechtsverkehr wird die Ur-
schrift durch die sogenannte Ausfertigung
ersetzt.

Beglaubigte Abschriften von öffentli-
chen Urkunden stellen selbst ebenfalls
öffentlicheUrkundendar.Denn sie bezeu-
gen, dass die Abschrift mit der Haupt-
schrift übereinstimmt. Sie können auch
elektronisch mithilfe einer sogenannten
qualifizierten elektronischen Signatur
errichtet werden, wenn beglaubigte Ab-
schriften öffentlicher Urkunden elektro-
nisch von einem Notar an Gerichte über-
mittelt werden.

Neben der Beweisfunktion kommt
notariellen Urkunden zudem bei einer
Zwangsvollstreckung Bedeutung zu.
Ebenso wie gerichtliche Urteile sind sie
Vollstreckungstitel, wenn sich die Beteilig-
ten inderUrkundeder sofortigenZwangs-
vollstreckung unterwerfen. Dadurch kön-
nen sie sich kosten- und zeitintensive
Gerichtsprozesse ersparen.

Öffentliche Urkunden schaffen einen
gesicherten Rahmen für Rechtsbeziehun-
gen und sorgen daher für eine besondere
Rechtssicherheit und deshalb nicht zuletzt
zugleich für Rechtsfrieden. Anja Hall

Folge 62:
Die öffentliche Urkunde

Notarinnen und Notare erklären in
dieser regelmäßig erscheinenden
Kolumne die wichtigsten Begriffe.

DAS ABC DES
IMMOBILIENRECHTS

Anja Schaller,
Notarin in
Wörth a.d. Donau
Quelle: privat


